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Stellungen. Die Planung des U. ist 
Bestandteil des Fünfjahrplanes und 
der Jahresplanung der Republik so
wie der Bezirke und Kreise. Die Be
triebe tragen die Verantwortung da
für, daß aus ihrer Tätigkeit eine Be
einträchtigung der Umwelt weitest
gehend ausgeschlossen wird. In den 
Betriebsplänen werden die Maßnah
men des U. sowie die zu erreichenden 
Ergebnisse gesondert ausgewiesen. 
Die Staatsorgane, wirtschaftsleiten
den Organe, Betriebe, Kombinate 
und Einrichtungen sind im Rahmen 
der Planung ihres Reproduktionspro
zesses insbesondere für die Entwick
lung und Anwendung dem U. ent
sprechender Technologien und Ver
fahren verantwortlich. Die plan
mäßige Nutzbarmachung der fortge
schrittensten Erkenntnisse von Wis
senschaft und Technik für die Ge
währleistung und Vervollkommnung 
des U. ist Bestandteil der —» sozia
listischen ökonomischen Integration. 
Der U. trägt nationalen, regionalen 
und komplexen Charakter. Er erfor
dert internationale Abkommen und 
ein gemeinsames Handeln der Staa
ten im Rahmen de- UNO und ihrer 
Organisationen. Unter kapitalisti
schen Produktionsverhältnissen wird 
der U. nur bedingt wirksam; das 
Privateigentum an Produktionsmit
teln verhindert seine planmäßige, 
staatlich geleitete Verwirklichung.

UNCTAD --- Organisation der Ver
einten Nationen

UNESCO —► Organisation der Ver
einten Nationen

ungerechter Krieg Krieg

Universalität: völkerrechtliches Prin
zip, demzufolge allen Staaten in all
gemeinen -> internationalen Organi
sationen die Mitgliedschaft offensteht. 
Die U. ist besonders bedeutsam für 
die —> Organisation der Vereinten 
Nationen (UNO) und ihre Spezial
organisationen. Die UNO wurde auf

Grund der Erfahrungen der Völker 
im zweiten Weltkrieg geschaffen, um 
„künftige Generationen vor der Gei
ßel des Krieges zu bewahren“. Ihre 
Hauptaufgabe besteht deshalb darin, 
den —► Frieden und die internatio
nale Sicherheit auf der Grundlage der 
Prinzipien des demokratischen 
Völkerrechts zu gewährleisten und 
unter Achtung dieser allgemeingülti
gen Völkerrechtsprinzipien die fried
liche internationale Zusammenarbeit 
zu fö-dern. Dieser umfassenden Ziel
setzung der UNO und ihrer Spezial
organisationen liegt die Erkenntnis 
zugrunde, daß der Friede unteilbar 
und die allgemeine friedliche Zusam
menarbeit notwendig ist. Deshalb 
proklamieren die UNO und ihre Spe
zialorganisationen ihre Ziele und die 
in der Charta der Vereinten Nationen 
enthaltenen Prinzipien als die Grund
prinzipien des Völkerrechts univer
sell. Dieser Aufgabenstellung der 
UNO entspricht notwendig ihre Ver
pflichtung, die U. der Mitgliedschaft 
aller friedliebenden Staaten anzustre
ben, für die sich aus dem U.spnnzip 
ein Rechtsanspruch auf Mitgliedschaft 
ableitet. Das wird auch in den Be
stimmungen der Charta der Verein
ten Nationen über die Mitgliedschaft 
in der UNO, insbesondere im Art. 4 
der Charta, deutlich zum Ausdruck 
gebracht und ist wiederholt in Re
solutionen der UNO-Vollversamm
lung nachdrücklich festgestellt wor
den. Auch die zahlreichen Bestim
mungen der Charta, die sich auf die 
Zusammenarbeit zwischen allen Staa
ten beziehen, sind ein Ausdruck des
U.sprinzips. Sie sollen dazu beitra
gen, allen Staaten, auch solchen, die 
noch nicht Mitglied der UNO sind, 
Möglichkeiten zur Teilnahme an der 
Tätigkeit der Organisation zu geben. 
Die immer engere Verflechtung aller 
internationalen Konflikte, die eine 
globale Gewährleistung der inter
nationalen Sicherheit und des Frie
dens erfordern, sowie die unter unse
ren Bedingungen wachsenden Mög
lichkeiten und Notwendigkeiten einer


